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Wenn VO  = kırchlicher Seılte keine Eın-
wendungen bestehen. Den BıstümernStaatskirchénverträge bzw Landeskirchen wırd eın Mıtwir-
kungsrecht be1 der Bestellung VONordrheimn-Westfalen Fachleitern tür Evangelısche/Katholi-
sche Relıgionslehre und VO  —_ Miıtglıe-

Am März haben in Düsseldorf der Nordrhein-VWestfalen sınd das Teu- dern der staatlıchen Prüfungsämter
Apostolische Nuntıius, Erzbischof ßBenkonkordat von 1929 und der Preußi- für das Fach Relıgion eingeräumt. In
(3u1do Del Mestrı, und Mınısterpräsıi- sche Evangelische Kirchenvertrag VO  — Art ertrag mMI1t den Landeskır-
dent Johannes Rayu einen Vertrag ZWI1- 1931 Dazu kam 195% eın Vertrag des chen) bzw Art VII ertrag mIıt dem
schen dem Land Nordrhein-Westftalen Landes Nordrhein-VWestftalen miıt der Heılıgen Stuhl) wırd testgehalten, da{fß
und dem Heılıgen Stuhl unterzeıich- Lippischen Landeskirche. Dıi1e Jetzt dıe Erteilung des evangelıschen Relıi-
neL. Dreı Tage darauf tolgte dann die unterzeichneten Verträge enthalten g10nsunterrichts den Besıtz der
Unterzeichnung eınes Vertrags Z7WI1- Konkretisierungen Art des kirchlichen Bevollmächtigung (Voka-
schen Nordrhein-Westfalen un: den Konkordats bzw Art 11 des Kırchen- t10n), die des katholischen Religions-
dreı evangelıschen Landeskirchen in r  ’ dıe VO  5 den katholischen unterrichts den Besıtz der Miıssıo
diesem Bundesland (Evangelische Kır- bzw evangelıschen Fakultäten han- nOonıca ZT Der Jjeweıls tol-
che 1MmM Rheıinland, Evangelısche Kır- deln Sıe gleichzeıtig Vereın- gende Artikel regelt, da{fß das Land
che VO Westfalen, Lippische Landes- barungen über die Lehrerausbildung, Lehrern Gelegenheit ZUr Teılnahme

die zwıischen den beıden Kırchen und der VO  —; den Bıstümern un Landes-kırche). Dıie beiden Staatsverträge
enthalten Bestimmungen den gle1- dem Land 1969 getroffen wurden, kırchen betriebenen Lehrertortbil-
chen Materıen: Es geht dıe Be- als die Lehrerausbildung entkonfes- dung geben wırd. Bıstümer un Lan-
standsgarantıe für die theologischen s1ıonalısıert wurde. deskirchen können 1m Eınvernehmen
Fakultäten, die Modalıitäten der Beset- mıt dem Land Vorbereıtungskurse ZUrDıie beıden Verträge regeln nıcht 1U  -‚
ZUNg VO Theologie-Professuren, die die gleichen Materıen, sondern haben Ablegung der staatlıchen Erweıte-
Miıtwirkungsrechte der Kıiırchen ın be- rungsprüfung 1mM Fach Katholische/
ZUg aut Studien- und Prüfungsord- auch, abgesehen VO den Bezugnah- Evangelısche Reliıgionslehre anbieten.

INeE  > auf die Jjeweılige Kırche, In den
NUNSCNH und auf den Religionsunter-
richt SOWIe diıe Lehrerfortbildung. meılsten Artıkeln den gleichen Wort-

laut. So wırd ıIn Art festgestellt, dafß KatholischeSolche Verträge sınd den StEaAaitSsS- Pflege un Entwiıcklung der Evangelı- Besonderheitenkırchenrechtlichen Rahmenbedingun-
SCnH in der Bundesrepublık nıchts Unge- schen (Katholischen) Theologie durch An ZYECe1 Punkten geht der Vertrag miıtForschung, Lehre un Studıium ZUuUzwÖöhnliches. iıne ähnliche evangelısch- dem Heılıgen Stuhl über den miıt den
katholische „Parallelaktion“ hat Auftrag wissenschaftlicher Hochschu- Landeskirchen hiınaus: Zum einen eNL-len des Landes gehören. Art 11 enthältallerdings selt dem Abschlufß der Kon- die Bestandsgarantıen für dıe katholi- hält 1mM Artıkel L11 ıne Aufzählung
kordate un der parallelen Evangelı- der (wiıssenschaftlichen) Vorausset-
schen Kırchenverträge iın der Weıma- schen und evangelıschen theologi-

schen Fachbereiche den Unııversıitä- ZUNgCN für eıne Berufung als Protes-
Sl eıt nıcht mehr gegeben. Da{ die SOr der Katholischen Theologıe. Zum
beiden Kirchen ZUr gleichen eıt ten Bochum, Bonn un ünster und anderen sınd In das Schlufßprotokoll,die Gewährleistung eınes „ausreıchen-(1978) In Verhandlungen mıt dem den und regional AaUSSCWORCNCNH Lehr- das Bestandteıl des Vertrags bıldet,
Land Nordrhein-Westfalen eintraten, einıge zusdätzliche Bestimmungen aufge-
hängt mıt Veränderungen ın der angebots ZUuU FErwerb der Befähigung NOIMNIMMNECN, die mI1t dem staatskırchen-

ZUr Erteilung VO Relıgionsunter-Hochschulstruktur des Landes — richt“ durch das Land In Art I11 wiırd rechtlich sanktıonıerten besonderen
INCN, die die Kirchen gleichermaßen Status der Katholisch- Theologischen Fa-
betreffen. In den Präambeln der be1i- festgelegt, da{fß be1 der Besetzung VO bultäten un haben SO wırd 1mMtheologischen Protfessorenstellen —den Verträge wiıird ausdrücklich auf Schlußprotokoll NT Artıkel ıIn Ort-
die Entwicklung 1m Bereich des och- Rerhalb der theologıischen Fachberei- schreibung des Preußenkonkordatsche als TOTIESsSsOren den Berufungs-schulwesens seImit Inkrafttreten des testgehalten, für das Verhältnis der
Hochschulrahmengesetzes und auf kommissionen 1U  _ solche der Lvange- katholisch-theologischen Fachbere1i-lischen bzw Katholischen Theologıe che ZU:  an kirchlichen Behörde se]len dıedie Zusammenlegung der Pädago- angehören dürfengischen Hochschulen mıt den anderen Apostolısche Konstitution „Sapıentia
wıssenschafrtlicheri Hochschulen Be- Studıen-, Prüfungs- und Habiılıta- Christiana“ und die ihrer Anpas-
ZUg DC  mM  n tiıonsordnungen der Hochschulen ıIn SUNg die deutschen theologischen

Evangelıscher oder Katholischer Fakultäten erlassenen Dekrete VO

Regelungen für el
Kırchen Theologıe SOWIe Prüfungsordnungen Januar 98 3 gültıg (vgl August

für Lehrämter, die das Unterrichts- 1983, 344—345).
Madigebliche Rechtsgrundlagen für fach Religion betreffen; dürten ver- Im Schlußprotokoll zum Art. des
das Verhältnis_von Kırche un Staat ın tragsgemäfß nur genehmigt werden, Konkordats VO  —; 1929 1St dıe Notwen-
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un Kirchenverträge und der auf ıh-digkeıt des bischöflichen „Nıhıl ob- rhein-westfälischen Verträge gyab
stat“ tür Theologieprotessoren ebenso 1m übriıgen innerhalb der evangelı- nNneE  ; aufbauenden Bestimmungen in

schen Landeskirchen iıne Diskussion Anspruch nehmen dürtten. Das galtverankert WI1I€e das Beanstandungsrecht
des zuständıgen Bischots beı Verstö- darüber, ob I1a  > nıcht analog den auch für die spezıiellen Vereinbarun-

Regelungen auf katholischer Seılte SCH 1m Vertrag mıt dem Heılıgenßen die katholische Lehre oder
die „Erfordernisse des priesterlichen VO Staat das Recht auf Entzug der Stuhl, die 1m evangelischen Vertrag
Lebenswandels“ „Der Mınıster wiırd Lehrerlaubnis VO Theologieprofesso- eın Pendant haben Deshalb schoß

TenNn ordern solle Dıi1e Kirchenleitun-iın diesem FallPr  E  R  F  A  F  F  3859  206  Entwicklungen .  aaaa . . 2a e TT  und Kirchenverträge und d  digkeit des bischöflichen „Nihil ob-  rhein-westfälischen Verträge gab es  stat“ für Theologieprofessoren ebenso  im übrigen innerhalb der evangeli-  nen aufbauenden Bestimmungen in  schen Landeskirchen eine Diskussion  Anspruch nehmen dürften. Das gilt  verankert wie das Beanstandungsrecht  des zuständigen Bischofs bei Verstö-  darüber, ob man nicht analog zu den  auch für die speziellen Vereinbarun-  Regelungen auf katholischer Seite  gen im Vertrag mit dem’ Heiligen  ßen gegen die katholische Lehre oder  die „Erfordernisse des priesterlichen  vom Staat das Recht auf Entzug der  Stuhl, die im evangelischen Vertrag  Lebenswandels“: „Der Minister wird  Lehrerlaubnis von Theologieprofesso-  kein Pendant haben. Deshalb 'schoß  ren fordern solle. Die Kirchenleitun-  in diesem Fall ... Abhilfe leisten, ins-  auch die Kritik einiger Theologiepro-  besondere für einen dem Lehrbedürf-  gen haben diese Forderungen als mit  fessoren weit über das Ziel hinaus.  nis entsprechenden Ersatz sorgen.“  dem ' evangelischen Kirchenverständ-  Allerdings rückt der Vertrag zwi-  Im jetzt unterzeichneten Vertrag wird  nis nicht vereinbar zurückgewiesen.  schen  Nordrhein-Westfalen  und  Es bleibt also in Nordrhein-Westfalen  dem Heiligen Stuhl einige durchaus  die Geltung dieser konkordatären Re-  gelungen ausdrücklich auch auf Pro-  bei der im Preußischen Kirchenvertrag  kritikwürdige Punkte im Verhältnis  fessoren der Katholischen Theologie  (Art. 11,2) vorgesehenen Regelung,  von kirchlichem Amt und theologi-  außerhalb der katholisch-theologischen  daß vor der Anstellung eines evangeli-  scher Lehre ans Licht. Dazu gehört die  Fachbereiche ausgedehnt. Das Schluß-  schen Theologieprofessors der kirchli-  Diskriminierung laisierter Priester, die  protokoll nimmt die inzwischen not-  chen Behörde „Gelegenheit zu gut-  schlechter gestellt werden als Laien.  wendig gewordene Ausweitung auf  achtlicher Äußerung“ gegeben wird.  Dazu gehört auch die Klausel über die  Erfordernis eines Lebenswandels nach  Laien vor, die seit etwas mehr als zehn  Jahren in der Bundesrepublik _als  den Ordnungen der katholischen Kir-  Die Handhabung  che bei Laien, die Theologie lehren.  Theologieprofessoren berufen werden  entscheidet  können: „An die Stelle der Erforder-  Man wird abwarten müssen, welche  In seinen Ansprachen bei der Ver-  konkreten Konsequenzen diese nicht  nisse des priesterlichen Wandels treten  in diesen Fällen die Erfordernisse e1-  tragsunterzeichnung am 26. bzw.  sehr klare Bestimmung ın Einzelfällen  nes Lebenswandels nach den Ordnun-  29. März wies Ministerpräsident Rau  hat. Generell hängt für das Klima zwi-  gen der katholischen Kirche.“  daraufhin, daß die Regelungen der  schen Bischöfen und Theologischen  Damit greift der Vertrag auf die Inter-  beiden Verträge inhaltlich in vollem  Fakultäten wohl mehr von der konkre-  pretation der Bestimmungen über das  Umfang dem bereits geltenden Recht  ten Handhabung der staatskirchen-  bischöfliche „Nihil obstat“ zurück, die  entsprächen. Tatsächlich werden in  rechtlich  sanktionierten  Beanstan-  von einer kirchlich-staatlichen Arbeits-  dungs- und Mitwirkungsrechte durch  den beiden Verträgen den Kirchen  gruppe in Nordrhein-Westfalen 1977  keine Rechte eingeräumt, die sie nicht  die Bischöfe ab als von den Bestim-  mungen selber.  R  in einem Bericht niedergelegt und vom  auf ‘Grund der geltenden Konkordate  damaligen Wissenschaftsminister in  einem Brief vom 23. März 1979 bestä-  tigt wurde; dort war in bezug auf  Laientheologen von einem „Verstoß  gegen die Pflichten, die nach kirchli-  Katholisch-Lutherische Überlegungen  cher Auffassung einem Laien hinsicht-  lich des Lebenswandels obliegen“ die  zur Kirchengemeinschaft  Rede (vgl. den Text in: Archiv für Ka-  tholisches Kirchenrecht, 1979, S. 569).  Für die lutherisch-katholische Öku-  des Lutherischen Weltbundes in Buda-  Weder im genannten Brief noch im  mene verspricht 1984 ein wichtiges  pest Aufschluß geben.  Vertrag wird der „Lebenswandel nach  Jahr zu werden. Vom 27. Februar bis  Zeitlich fast parallel zur Arbeit der  1973  konstituierten  Gemeinsamen  den Ordnungen der katholischen Kir-  3. März traf sich in Rom die Gemein-  che“ genauer spezifiziert. Welcher  same Römisch-Katholische/Evange-  Kommission beschäftigte sich ab 1976  lisch-Lutherische Kommission zu ih-  Tatbestand kirchlicherseits aber in je-  eine Bilaterale Arbeitsgruppe der Deut-  dem: Fall darunter subsumiert wird,  rer zehnten und gleichzeitig letzten  schen Bischofskonferenz und der Kir-  chenleitung der Vereinigten Evange-  läßt sich dem Notenwechsel der Apo-  Sitzung. Sie beendete ihre Arbeit mit  stolischen Nuntiatur mit der Bayeri-  der Verabschiedung eines Dokuments  lisch-Lutherischen Kirche  Deutsch-  zum Thema „Einheit vor uns. Mo-  lands (VELKD) mit dem Thema „Kir-  schen Staatsregierung von 1974 zum  Bayerischen Konkordat entnehmen.  delle, Formen und Phasen lutherisch-  chengemeinschaft in Wort und Sakra-  Dort heißt es: „Priester, die dem Prie-  katholischer  Kirchengemeinschaft“,  ment“. Der Bericht dieser Arbeits-  sterstand nicht mehr angehören, und  das im Juni veröffentlicht werden soll.  gruppe, der unter dem Vorsitz von  wiederverheiratete Geschiedene kön-  Dieses Dokument markiert eine Zäsur  Bischof Paul-Werner Scheele (Würz-  nen dem theologischen Fachbereich  im offiziellen lutherisch-katholischen  burg) und Bischof Gerhard Heintze  nicht angehören“  Dialog auf Weltebene. Wie es weiterge-  (Braunschweigischer  Landesbischof  bis 1982) je sieben lutherische und ka-  Während der seit 1978 laufenden Ver-  hen wird, darüber dürfte nicht zuletzt  handlungen über die beiden nord-  die bevorstehende Vollversammlung  tholische Vertreter angehörten, wurdeAbhilte eısten, 1NS- auch die Kritik einıger Theologiepro-
besondere für einen dem Lehrbedürt- SCH haben diese Forderungen als mıt tessoren weılt über das Ziel hinaus.
Nn1S entsprechenden Ersatz sorgen. dem evangelischen Kirchenverständ- Allerdings rückt der Vertfag Z7W1-
Im Jetzt unterzeichneten Vertrag wiırd N1S nıcht vereinbar zurückgewılesen. schen Nordrhein-Westtalen un:

Es bleıibt also ıIn Nordrhein-VWesttalen dem Heılıgen Stuhl einıge durchausdie Geltung dieser konkordatären Re-
gelungen ausdrücklich :  auch auf Pro- be1 der 1mM Preufßischen Kirchenvertrag kritikwürdige Punkte 1m Verhältnis
tessoren der Katholischen Theologie 2 vorgesehenen Regelung, VO kirchlichem Amt un: theologı1-
außerhalb der katholisch-theologischen dafß VOTL der Anstellung eiınes evangelı- scher Lehre ans Licht Dazu gehört die
Fachbereiche ausgedehnt. Das Schlufß- schen Theologieprofessors der kırchlıi- Diskriminierung laısıerter Prıiester, dıe
protokoll nımmt dıe inzwiıischen NOL- chen Behörde „Gelegenheit ZuL- schlechter gestellt werden als Laıen.
wendıg gewordene Ausweıtung auf achtlicher Außerung“ gegeben wiırd. Dazu gehört auch die Klausel über dıe

Erfordernis eines Lebenswandels nachLaıen VOT, die selt EeLWAaS mehr als zehn
Jahren iın der Bundesrepublık als den Ordnungen der katholischen Kır-Die Handhabung che bei Laıen, die Theologıe lehrenTheologieprofessoren eruten werden entscheidet
können: „An dıe Stelle der Ertorder- Man wırd abwarten müÜüssen, welche

In seinen Ansprachen be1 der Ver- bonkreten Konsequenzen diese nıchtnısse des priesterlichen Wandels treten

in diesen Fällen dıe Ertfordernisse e1- tragsunterzeichnung 26 bzw sehr klare Bestimmung ın Einzeltällen
NS Lebenswandels nach den Ordnun- 29 März WIeS Ministerpräsıident Rau hat Generell hängt für das Klıma ZWI1-
SCH der katholischen Kırche.“ daraufhın, da{fß die Regelungen der schen Bischöfen un: Theologischen
Damıt greift der Vertrag auf die Inter- beıden Verträge inhaltlıch In vollem Fakultäten ohl mehr VO der konkre-
pretation der Bestimmungen über das Umfang dem bereits geltenden Recht ten Handhabung der staatskirchen-
bischöfliche „Nıhıl obstat“ zurück, die entsprächen. Tatsächlich werden ın rechtlich sanktiıonıerten Beanstan-
VO einer kirchlich-staatlichen Arbeits- dungs- un Mitwirkungsrechte durchden beiden Verträgen den Kırchen
Z27UDDE ıIn Nordrhein-Westtalen 9// keıine Rechte eingeräumt, die S$1€e nıcht die Bischöte ab als VO den Bestim-

MUNSCH selber1n eiınem Bericht nıedergelegt und VO auf lGrund der geltenden Konkordate
damalıgen Wissenschattsminister in
einem Brieft VO März 1979 bestä-
tıgt wurde; dort WAar In bezug auf
Laı:entheologen VO  — einem „Verstolß

dıe Pflichten, die nach kırchlıi- Katholisch-Lutherische Überlegungencher Auffassung einem Laıen hınsıcht-
ıch des Lebenswandels obliegen“ dıe ZUr!r Kirchengemeinschaft
ede (vgl den Text ın Archiv für Ka-
tholisches Kirchenrecht, A 569) Für die lutherisch-katholische Oku- des Lutherischen Weltbundes 1ın Buda-
Weder 1m ENANNLEN Brieft noch 1m INENC verspricht 1984 eın wichtiges PESL Aufschlufß geben.
Vertrag wırd der „Lebenswandel nach Jahr werden. Vom Februar bıs Zeitlich fast parallel ZUur Arbeıt der

19/3 konstitulerten Gemeılnsamenden Ordnungen der katholischen Kır- März traf sıch ın Rom die Gemeın-
che  « SENAUCI speziıfizliert. Welcher S4aJmlle Römisch-Katholische/Evange- Kommissıon beschäftigte sıch ab 1976

liısch-Lutherische Kommıissıon ih-Tatbestand kirchlicherseıts aber 1ın e 1ne Bılaterale Arbeıtsgruppe der Deut-
dem Fall darunter subsumıert wırd, Ter zehnten und gleichzeıtig etzten schen Bischofskonferenz und der Kır-

chenleitung der Vereinigten LE vange-aßt sıch dem Notenwechsel der ApOoO- Sıtzung S1ıe beendete iıhre Arbeıt mı1t
stolischen Nuntılatur miıt der Bayerı1- der Verabschiedung eines Dokuments lisch-Lutherischen Kırche Deutsch-

Z Thema „Einheıit VOT uns Mo- lands (VELKD) mıt dem Thema „Kır-schen Staatsregierung VO 19/4 ZU

Bayerischen Konkordat entnehmen. delle, Formen un Phasen lutherisch- chengemeinschaft ın Wort un Sakra-
DDort heift „Priester, dıe dem T1e- katholischer Kirchengemeinschatt”, ment“. Der Bericht dieser Arbeıits-
sterstand nıcht mehr angehören, un: das 1m Juniı veröffentlicht werden soll ZTFUuDpPC, der n dem Vorsıtz VO

wıederverheıratete Geschiedene kön- Dieses Dokument markıert i1ne SÄäsur Bischof Paul-Werner Scheele UrzZ-
NEMN dem theologischen Fachbereich ım offiziellen Iutherisch-katholischen burg) und Bischot Gerhard eıntze
nıcht angehören” Dialog auf Weltebene. Wıe weıterge- (Braunschweigischer Landesbischoft

bıs Je sıeben lutherische un ka-Während der seit 19/8® laufenden Ver- hen wiırd, arüber dürfte nıcht zuletzt
handlungen über die beiıden nord- dıe bevorstehende Vollversammlung tholische Vertreter angehörten, wurde


